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Hauptsatzung  
der Stadt Lieberose  

 
 
 
 
Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 5. März 2024 (GVBI. I/24, [Nr. 10], ber. [Nr. 38]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 
(GVBl.I/25, [Nr. 8]), das Gesetz jeweils in der geltenden Fassung, hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lieberose in ihrer Sitzung am 30. März 2026 folgende Haupt-
satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Name der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf) 

 
(1) Die Gemeinde trägt den Namen „Lieberose“ und führt die Bezeichnung Stadt. 

 
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsangehörigen Gemeinde und gehört dem  

Amt Lieberose/Oberspreewald an.  
 

(3) Das Stadtgebiet umfasst die Gemarkungen Lieberose, Blasdorf, Doberburg, Goschen und  
 Trebitz.  
 

§ 2 
Wappen 

 
Das Wappen der Stadt zeigt in Blau über einer roten Rose um Schildfuß ein gestürztes silbernes 
Sensenblatt begleitet von zwei schwebenden silbernen Zinnentürmen ohne Tore (Anlage 1).  
 
 

§ 3 
Ortsteile (§ 45 ff. BbgKVerf) 

 
(1) In der Stadt bestehen die folgenden Ortsteile im Sinne von §§ 45 ff. BbgKVerf: 
  1. Blasdorf, in den Grenzen der Gemarkung Blasdorf 
  2. Doberburg, in den Grenzen der Gemarkung Doberburg 
  3. Goschen, in den Grenzen der Gemarkung Goschen  
  4.  Trebitz, in den Grenzen der Gemarkung Trebitz.  
  
  
(2) In den Ortsteilen ist jeweils ein Ortsbeirat mit der nachfolgend genannten festgesetzten Zahl von  
 Mitgliedern unmittelbar zu wählen:  
 
  1. Blasdorf mit drei Mitgliedern  
  2. Doberburg mit drei Mitgliedern  
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  3.  Goschen mit drei Mitgliedern  
  4.  Trebitz mit drei Mitgliedern.   
 
 Der Ortsbeirat wählt aus seiner Mitte für die Dauer der Wahlperiode die Ortsvorsteherin oder  
 den Ortsvorsteher, die oder der zugleich Vorsitzende oder Vorsitzender des Ortsbeirates ist,  
 und ihre oder seine Stellvertretung. 
 
(3) Der Ortsbeirat ist vor der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung in folgenden  
 Angelegenheiten zu hören:  
 
   1. Planung von Investitionsvorhaben in dem Ortsteil,  
   2. Aufstellung, Änderung und Aufhebung des Flächennutzungsplans sowie von  
    Satzungen nach dem Baugesetzbuch und bauordnungsrechtlichen Satzungen,  
    soweit sie sich auf den Ortsteil beziehen,  
   3. Planung, Errichtung, Übernahme, wesentliche Änderungen und Aufhebung von  
    öffentlichen Einrichtungen in dem Ortsteil,  
   4. Aus- und Umbau sowie zu Entscheidungen von Straßen, Wege und Plätze in  
    dem Ortsteil,  
   5. Änderung der Grenzen des Ortsteils und  
   6. Erstellung des Haushaltsplans.  
 
 Eine Anhörung findet nicht statt, soweit der Ortsbeirat tatsächlich oder rechtlich an der  
 Wahrnehmung seines Anhörungsrechts gehindert ist (§ 46 Absatz 1 Satz 4 BbgKVerf).  
 
(4) Soweit es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 54 Absatz 1 Nr. 5 BbgKVerf)  
 handelt, entscheidet der Ortsbeirat gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf über folgende  
 Angelegenheiten:  
 
   1. Reihenfolge von Unterhaltung, Instandsetzung und Ausbau von Straßen,  
    Wegen und Plätzen einschließlich der Nebenanlagen, deren Bedeutung nicht  
    über den Ortsteil hinausgeht;  
   2. Pflege des Ortsbildes und Pflege und Ausgestaltung von öffentlichen Park- und  
    Grünanlagen, Friedhöfen und Badestellen sowie Boots- und Kahnanlegestellen  
    im Ortsteil;  
   3. Unterhaltung, Nutzung und Ausstattung der öffentlichen Einrichtungen, deren  
    Bedeutung nicht über den Ortsteil hinausgeht.  
 
(5) Die Sitzungen des Ortsbeirates sind grundsätzlich öffentlich. § 7 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend.  
 
(6) Für die Mitglieder des Ortsbeirates findet § 6 entsprechend Anwendung.  
 
 

 
§ 4 

Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf) 
Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen (§ 19 BbgKVerf) 

 
(1) Neben Einwohneranträgen (§ 13 BbgKVerf), Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden  

(§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Stadt ihre betroffenen Einwohner in wichtigen  
Angelegenheiten der Stadt förmlich mit folgenden Mitteln: 
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1. Einwohnerfragestunden der Stadtverordnetenversammlung 
2. Einwohnerversammlungen  
3. Einwohnerbefragungen 
4. Anliegerversammlungen. 

 
Die Stadt prüft, ob betroffene Personen oder Personengruppen, die nicht die 
Einwohnereigenschaft innehaben, in Maßnahmen nach Satz 1 einbezogen werden, wenn 
hierfür im Einzelfall ein Bedarf besteht. 
 

(2) Die Einzelheiten der in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Formen werden in einer Satzung über 
die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung in der Stadt Lieberose näher geregelt. 
 

(3) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundesrechts, die die  
 förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben unberührt. 
 
(4)  Die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen sind auch für die Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen offen. Darüber hinaus beteiligt die Stadt Kinder und Jugendliche in folgenden 
Formen: 

 
1. das aufsuchende, direkte Gespräch 
2. durch offene Beteiligung in der Form 

a) Diskussionsrunde 
b) Workshop 

3. Projektbezogen, durch situative Beteiligung in der Form 
a) Diskussionsrunde 
b) Workshop 

 
Die Stadt entscheidet unter Berücksichtigung des betroffenen Personenkreises, des 
Beteiligungsgegenstandes und der, mit der Beteiligung verfolgten Ziele, welche der geschaffenen 
Formen im Einzelfall zur Anwendung gelangt.  
 

 
§ 5 

Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung 
über die Vermögensgegenstände der Stadt (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 17 BbgKVerf)  

 
Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet über Geschäfte über Vermögensgegenstände der Stadt, 
sofern der Wert des Vermögensgegenstandes 10.000,00 EUR nicht unterschreitet beziehungsweise es 
sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt (§ 28 Absatz 2 Satz 1 Nr. 17 BbgKVerf). In 
diesen Fällen entscheidet der Hauptverwaltungsbeamte. 
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§ 6 
Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf oder anderer Tätigkeit  

(§ 31 Abs. 3 BbgKVerf) 
 
(1) Stadtverordnete und sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner teilen dem oder der 

Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich nach der konstituierenden Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise im Falle einer Berufung als Ersatzperson 
nach Annahme der Wahl schriftlich ihren Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche 
Tätigkeiten mit, soweit dies für die Ausübung ihres Mandates von Bedeutung sein kann.  

 
Anzugeben sind: 
 
1. der Beruf, der Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherr und die derzeitig ausgeübte 

Beschäftigung sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten. Bei mehreren 
ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der Tätigkeit anzugeben. 

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem gleichartigen Organ einer 
juristischen Person mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in der Stadt. 
 

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist der oder dem Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung innerhalb von vier Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich 
mitzuteilen. 

 
 

§ 7 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf) 

 
(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung werden spätestens 

sieben Tage vor der Sitzung nach § 8 Abs. 4, dieser Hauptsatzung öffentlich bekannt gemacht.  
 

(2) Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse) sind öffentlich. Die Öffentlichkeit 
ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte 
Interessen Einzelner es erfordern. Dies kann regelmäßig bei folgenden Gruppen von 
Angelegenheiten der Fall sein: 
 
1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten, 
2. Grundstücksgeschäfte, 
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner, 
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten. 

 
  Die Einordnung einer bestimmten Angelegenheit zu einer der in Satz 3 genannten Gruppen von    
  Angelegenheiten entbindet nicht von der Einzelfallprüfung, ob tatsächlich überwiegende   
  Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner in dem konkreten  
  Einzelfall den Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. 

 
(3) Beschlussvorlagen der in öffentlicher Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkten können 

von jeder Person auf der Internetseite des Amtes Lieberose/Oberspreewald unter der Stadt 
Lieberose im Bürgerinformationssystem eingesehen werden, soweit dies technisch möglich ist. 
Daneben besteht die Möglichkeit, die Beschlussvorlagen innerhalb der Sprechzeiten des Amtes 
Lieberose/Oberspreewald in den Verwaltungsstellen 15868 Lieberose, Markt 4 und 15913 
Straupitz (Spreewald), Kirchstr. 11 einzusehen. Soweit Beschlussvorlagen der in öffentlichen 
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Sitzungen zu behandelnden Tagesordnungspunkten personenbezogene Daten enthalten, sind 
diese zu anonymisieren. Dies gilt nicht, wenn die personenbezogenen Daten zum Verständnis 
der Beschlussvorlagen erforderlich sind und durch die Veröffentlichung schutzwürdige Belange 
der betroffenen Personen nicht beeinträchtigt werden. 

 
§ 8 

Bekanntmachungen 
 
(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Hauptverwaltungsbeamten. 

 
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, erfolgen öffentliche Bekanntmachungen 

der Gemeinde, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröffentlichung des vollen 
Wortlautes im „Amtsblatt für das Amt Lieberose/Oberspreewald“. Dies umfasst auch durch 
Rechtsvorschrift vorgeschriebene ortsübliche Bekanntmachungen.  
 

(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung oder eines sonstigen  
 Schriftstückes, so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Absatzes 2  
 dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen 
 Sprechzeiten in den Verwaltungsstellen des Amtes Lieberose/Oberspreewald, Markt 4,  
 15868 Lieberose, Hauptamt und Kirchstraße 11, 15913 Straupitz (Spreewald), Hauptamt  
 ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbekanntmachung wird vom  
 Hauptverwaltungsbeamten angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben über Ort  
 und Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen mit der Satzung nach Absatz 2 zu  
 veröffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt 14 Tage, sofern keine anderen gesetzlichen  
 Bestimmungen bestehen.  Beginn und Ende der Auslegung sind Aktenkundig zu machen. 
 
(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der  
 Stadtverordnetenversammlung im Bürgerinformationssystem des Amtes  
 Lieberose/Oberspreewald / Stadt Lieberose öffentlich bekannt gemacht.  
 
 Die Bekanntmachung ist sieben volle Tage vor dem Sitzungstag zu veröffentlichen, den Tag der  
 Veröffentlichung nicht mitgerechnet. Bei Angelegenheiten die keinen Aufschub dulden  
 (verkürzte Ladungsfrist) erfolgt die Veröffentlichung am Tage, an dem die Einladung  
 elektronisch oder per Post versandt wurde.  
 
(5) Der wesentliche Inhalt der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung wird gemäß 
 Absatz 2 dieser Satzung bekannt gemacht, soweit nicht im Einzelfall, aus Gründen des 
 öffentlichen Wohls oder zur Wahrung von Rechten Dritter, etwas anderes beschlossen wird.  
 
(6) Öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen im Sinne von § 1 Absatz 1 VwVfGBbg  i. V. m.  
 § 27 a VwVfG, sind dadurch zu bewirken, dass der Inhalt der Bekanntmachung auf der  
 Internetseite des Amtes Lieberose/Oberspreewald www.lieberose-oberspreewald.de unter der  
 Rubrik: Stadt Lieberose zugänglich gemacht wird. Soweit durch Rechtsvorschrift  
 nichts anderes bestimmt ist, ist für die Einhaltung einer vorgeschriebenen Frist die  

Zugänglichmachung im Internet maßgeblich. Die Zugänglichmachung auszulegender Dokumente 
im Sinne von § 1 Absatz 1 VwVfGBbg i.V.m. § 27b VwVfG, erfolgt über die vorbenannte 
Internetseite sowie durch Auslegung in den Verwaltungsstellen des Amtes 
Lieberose/Oberspreewald, Markt 4, 15868 Lieberose, Hauptamt und Kirchstraße 11, 15913 
Straupitz (Spreewald), Hauptamt, innerhalb der Sprechzeiten. 
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(7) Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- oder  Formvorschriften  
 zustande gekommen, so ist diese Verletzung gemäß § 3 Abs. 4 BbgKVerf unbeachtlich, wenn  
 sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung 
 gegenüber der Stadt unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den  
 Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die  
 Genehmigung verletzt worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen  
 Verfahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn  
 sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise  
 verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konnten. Dies gilt entsprechend für den  
 Flächennutzungsplan und für Verordnungen der Stadt (§ 3 Absatz 4 und 6  
 BbgKVerf).  
 

§ 9 
Bildung von Ausschüssen 

 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung bildet zur Vorbereitung von Beschlüssen und zur Kontrolle der  
 Verwaltung beratende Ausschüsse. Diese können der Stadtverordnetenversammlung der Stadt  
 Lieberose Empfehlungen geben.  
 
(2) Fraktionen, auf die kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt ein zusätzliches Mitglied mit aktivem  
 Teilnahmerecht in den Ausschuss zu entsenden.  
 
(3) Dem Ausschuss nach Absatz 1 können sachkundige Einwohner als beratende Mitglieder  
 angehören. Die sachkundigen Einwohner haben ein aktives Teilnahmerecht in dem Ausschuss.  
 Ihre Anzahl darf der festgelegten Anzahl der Abgeordnetensitze im Ausschuss nicht übersteigen.  
 
(4) In der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lieberose werden nähere  
 Regelungen zur Anzahl der Sitze, Sitzverteilung, den Aufgaben und den sachkundigen  
 Einwohnern getroffen.  

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 08. September 2020 außer Kraft.  
 
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig oder unwirksam sein, soll dies die  
 Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berühren.  
 
 
 
Straupitz (Spreewald), 14.04.2026 
 
 
 
 
gez. Grunow 
Amtsdirektor   



Anlage 1 

 

 

 


